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Zitat von Flintenweib

Es erschreckt mich ehrlich gesagt, dass man sich von der Aufsichtspflicht nicht durch
die Eltern befreien lassen kann. Wir machen das ständig.

Wie ist das dann, wenn sie bei einem Ausflug 1 Stunde alleine in einer fremden Stadt
bummeln dürfen? Stehe ich damit auch mit einem Bein im Gefängnis, weil ich meine
Aufsichtspflicht verletze?

Aufsichtspflicht kann man mit gesundem Menschenverstand ganz gut nachvollziehen. Wenn du
9-Jährige alleine durch Berlin hirschen lässt und einer kommt unter die U-Bahn wird niemand
nach dem Muttizettel fragen. Dann wars das mit glücklichem Lehrerleben.

Bei 16-Jährigen sieht’s wieder anders aus. Denen kann man zutrauen, in Grüppchen
loszuziehen. Am Meer hingegen, darf man sie nicht alleine mit ner Flasche Wein an den Strand
schicken...

Es kommt auf den Reifegrad der Kinder an. Komplett befreien lassen kannst du dich nicht von
dieser Pflicht.
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